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Marktgemeinde Wölbling                      Lfd.Nr.: 3 
Oberer Markt 1  
3124 Oberwölbling, NÖ  
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT über die Sitzung des 

Gemeinderates am 2. Juni 2025   

im Gasthaus Plank, 3124 Ambach 10 

Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr                  Ende der Sitzung: 20.04 Uhr 
  
Anwesend waren: 
Bürgermeister Peter Hießberger                    Vizebürgermeister Manuel Erber 
gfGR Michael Burger  
gfGR David Hirschmüller  
GR Lukas Eder 
GR Franz Stoll  
UGR Christian Kerndler  
GR Petra Kirchner  
GR Reinhard Zagler  
GR Carmen Hirschmüller 

gfGR Birgit Hammerl  
gfGR Daniel Zimmel 
GR Dominik Schramm 
GR Verena Gölß  
GR Rene Schwarz  
GR Fabian Schrefl  
GR Leonhard Kirchner ab 19.36 Uhr 
GR Julian Müllner 

 
Anwesend waren außerdem: 
Schriftführer Martin Burger, Kassenverwalter Amel Fejzic 
 
Entschuldigt: GR Sigrid Perlinger, GR Andreas Kickinger, GR Bruno Popp  
 
Vorsitzender: Bürgermeister Ing. Peter Hießberger  
 

Die Sitzung war öffentlich. Die Sitzung war beschlussfähig. 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 28.4.2025 
3. Bericht des Prüfungsausschusses 
4. Nachtragsvoranschlag 2025-1 
5. Änderungsantrag zum Nachtragsvoranschlag 2025-1 
6. Verordnung über die Zuordnung von Funktionsdienstposten 
7. Bericht Gebarungseinschau Abgaben 
8. Gebrauchsabgabe 
9. Wasserleitungsordnung 
10. Subventionen 
11. Darlehensaufnahme 

 

Nicht öffentlich: 

12. Grundstücksangelegenheiten  
13. Personalangelegenheiten 
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Verlauf der Sitzung 
 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die Vorsitzende begrüßt, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
 
 

2. Genehmigung des Protokolls der GRS vom 28.4.2025 
 
Sachverhalt:  
Die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung des GR muss beschlossen werden. 
Antrag des Gemeindevorstandes:  

Der Gemeinderat möge das Protokoll der GRS vom 28.4.2025 in der vorliegenden 

Form beschließen, da keine schriftlichen Einwendungen dazu eingelangt sind. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 

3. Bericht des Prüfungsausschusses 

Sachverhalt:  
Der Obmannstellvertreter des Prüfungsausschusses GR Reinhard Zagler berichtet, 

dass am 2.6.2025 eine Prüfungsausschusssitzung stattgefunden hat. Es wurden 

keine Unregelmäßigkeit in der Gemeindegebarung festgestellt. 

Antrag des Bürgermeisters:  

Der Gemeinderat möge den Bericht des Prüfungsausschusses vom 2.6.2025 in der 

vorliegenden Form zur Kenntnis nehmen. Beilage 1) 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

4. Nachtragsvoranschlag 2025-1 
 
Sachverhalt:  
Es sind Änderungen im VA 2025 zu tätigen und im NTVA 2025-1 abzubilden. Der 

NTVA 2025-1 ist in der Zeit von 16.5.2025 bis 30.5.2025 zur öffentlichen Einsicht-

nahme aufgelegen. Es sind keine Einwendungen dazu eingelangt. 

Antrag des Gemeindevorstandes:  

Der Gemeinderat möge den Entwurf zum NTVA 2025-1 in der vorliegenden Form be-

schließen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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5. Änderungsantrag zum Nachtragsvoranschlag 2025-1 
 

Sachverhalt:  
Im Rahmen einer groben Durchsicht des Nachtragsvoranschlags 2025 stellte das 

Land NÖ fest, dass sowohl die bei der Voranschlagsberatung übermittelte Kontierung 

als auch der zugehörige Betrag nicht zutreffend sind. 

Folgende Änderungen werden am NTVA 2025-1 durchgeführt: 

Anstelle von 2/940+860 mit einem Betrag von € 483.000,- lautet die neue Aufteilung 

2/941+860 mit einem  Betrag von € 355.200,-. 

Bei 2/900+894001 – Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen – wird 

statt bislang € 100.000,- nun ein Betrag von € 200.000,- veranschlagt. 

Antrag des Gemeindevorstandes:  

Der Gemeinderat möge die Änderungen im NTVA 2025-1 beschließen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

6. Verordnung über die Zuordnung von Funktionsdienstposten 
 
Sachverhalt:  
Die in der GRS am 9.12.2024 beschlossene Verordnung über die Zuordnung von 

Funktionsdienstposten ist im Zuge der Verordnungsprüfung formal, nicht inhaltlich, 

beanstandet worden. Diese Verordnung hätte als eigener Tagesordnungspunkt und 

nicht im Rahmen des VA 2025 beschlossen werden sollen. Dieser Beschluss wird 

nun als eigener TOP nachgeholt. Beilage 2) 

Antrag des Gemeindevorstandes:  

Der Gemeinderat möge die vorliegende Verordnung über die Zuordnung von Funkti-

onsdienstposten beschließen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 

7. Bericht Gebarungseinschau Abgaben 
 

Sachverhalt: 
Der Vorsitzende führt aus, dass ein Bericht über die Gebarungseinschau des Landes 
NÖ, Abt. IVW3 vom 23.4.2025 vorliegt. Dieser Bericht ist an alle Mitglieder des Ge-
meinderates ergangen. 
 
Antrag des Bürgermeisters:  

Der Gemeinderat möge den Bericht vom 23.42025 über die Gebarungseinschau zur 

Kenntnis nehmen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Sachverhalt 1:  
Der Vorsitzende berichtet, dass mit Bericht vom 23. April 2025 die Gemeindeverwal-
tung und der Bürgermeister über die Prüfung der Verwaltungsverfahren durch die Ab-
teilung IVW3 – Land NÖ informiert wurde. Gravierende Versäumnisse zur Vorschrei-
bung und Einhebung von Aufschließungskosten und Ergänzungsabgaben der letzten 
5 Jahre wurden festgestellt. Die offenen Beträge von rund 150.000 € müssen ord-
nungsgemäß vorgeschrieben und eingehoben werden.  
 
Antrag 1 des Finanzausschusses und des Gemeindevorstandes: 
Wir beauftragen den Bürgermeister, die Aufschließungskosten und Ergänzungsabga-
ben gemäß dem Prüfbericht des Landes NÖ, im Sinne der Fairness und Gerechtig-
keit innerhalb der Gemeindebevölkerung vorzuschreiben und entsprechend einzuhe-
ben.  
Der Gemeinderat möge diese Vorgangsweise beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Sachverhalt 2:  
Die Flächenfeststellung zur Berechnung der Kanal- und Wassergebühren erfolgt 
nicht durch den GVU (Einhebungsstelle) sondern durch Meldung der Gemeinde. 
 
Antrag 2 des Finanzausschusses und des Gemeindevorstandes: 
Wir beauftragen den Bürgermeister, die Flächenfeststellung zur Festsetzung der Ka-
nal- und Wassergebühren, gemäß den Satzungen des GVU zu veranlassen. Diese 
sollen demnach, im Sinne der Fairness und Gerechtigkeit innerhalb der Wölblinger 
Gemeindebevölkerung, durch den GVU erhoben werden. Die Bevölkerung soll vorab 
mittels „Bürgermeisterbrief“ darüber informiert werden. 
Der Gemeinderat möge diese Vorgangsweise beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

8. Gebrauchsabgabe 
 

Sachverhalt:  

Im Zuge der Überprüfung der Verwaltungsverfahren durch das Land NÖ, Abt. IVW3, 

wurde festgestellt, dass eine neue Verordnung zur Einhebung der Gebrauchsabgabe 

zu erlassen ist. Beilage 3) 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge den vorliegenden Entwurf über die Einhebung der Ge-

brauchsabgabe beschließen 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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9. Wasserleitungsordnung 
 

Sachverhalt:  

Der Vorsitzende berichtet, dass im Zuge der Überprüfung der Verwaltungsverfahren 

durch das Land NÖ, Abt. IVW3, festgestellt wurde, dass eine neue Wasserleitungs-

ordnung durch den Bürgermeister zu erlassen ist. 

Antrag des Bürgermeisters:  

Der Gemeinderat möge zur Kenntnis nehmen, dass vom Bürgermeister eine neue 

Wasserleitungsordnung erlassen wurde. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 

10. Subventionen 
 

Sachverhalt:  
Es liegt ein Ansuchen über die jährliche Pfingstsammlung der BH St. Pölten vor. 

Antrag des Gemeindevorstandes:  

Der Gemeinderat möge eine Subvention in der Höhe von € 150,- beschließen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
11.  

 

11. Darlehensaufnahme 
 

Sachverhalt: 
Es wurden 4 Darlehensangebote für den Ankauf der Liegenschaft Oberer Markt 6 
(„Karch Haus“) eingeholt, € 200.000,-, 20 Jahre Laufzeit: 
Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach: kein Angebot gestellt 
Volksbank NÖ AG: kein Angebot gestellt 
 
Raika Region St. Pölten: Beilage 4) 
Aufschlag auf den 6 Monats-Euribor: 0,5 % (Stand per 2.5.2025; 2,143% + 0,5% = 
2,643 %) 
Kein Angebot für eine Fixverzinsung 
 
Hypo NÖ: Beilage 5) 
Aufschlag auf den 6 Monats-Euribor: 0,83 % (Stand per 2.5.2025; 2,143% + 0,83% = 
2,973 %) 
Fixverzinsung per 9.5.2025: 3,595 % 
 
Um einen Zinsenzuschuss über die Landesfinanzsonderaktion in der Höhe von max. 
3 % wurde angesucht. 
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GR Petra Kirchner stellt fest, dass der Kaufpreis, umgerechnet auf einen m²-Preis 
doch sehr hoch ist. – Im Ortszentrum wird man aber günstiger keine Liegenschaft er-
werben können, zumal schon Jahrzehnte um eine Änderung der Verkehrssituation im 
Bereich der Schule gerungen wird. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes:  
Der Gemeinderat möge die Darlehensaufnahme bei der Raika Region St. Pölten zu 
den variablen Konditionen, 0,5 % Aufschlag auf den 6 Monats Euribor beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Beilage 1) 
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Beilage 2) 
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Beilage 3) 
 

 
 

Beilage 4) 
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Beilage 5) 

 

 

 


